
 

 

  

 

 
An das 
Bundesministerium für Bildung und Frauen
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

 BMF - I/4 (I/4) 
Johannesgasse 5 
1010 Wien 
 
Sachbearbeiterin: 
Mag. Susi Perauer 
Telefon +43 1 51433 501165  
e-Mail Susi.Perauer@bmf.gv.at  
DVR: 0000078 

GZ. BMF-110403/0020-I/4/2015   
 
Betreff: Zu GZ. BMBF-12.690/0008-III/2/2015 vom 13. Mai 2015  

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz,
das Schulunterrichtsgesetz, das Schulzeitgesetz 1985, das 
Schulpflichtgesetz 1985, das Schülerbeihilfengesetz 1983 und das
Bildungsdokumentationsgesetz geändert werden; 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen  
(Frist: 8. Juni 2015) 

 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, zu dem mit Note vom 13. Mai 2015 unter 

der Geschäftszahl BMBF-12.690/0008-III/2/2015 zur Begutachtung übermittelten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, 

das Schulzeitgesetz 1985, das Schulpflichtgesetz 1985, das Schülerbeihilfengesetz 1983 und 

das Bildungsdokumentationsgesetz geändert werden, fristgerecht wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

 

Die Abschätzung der finanziellen Auswirkungen entspricht nicht den Anforderungen der 

WFA-Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung (BGBl. II Nr. 490/2012 idgF). Obwohl bei der 

Implementierung eines gemeinsamen Datenverbundes der Universitäten und der 

Pädagogischen Hochschulen finanzielle Auswirkungen zu erwarten sind, wurde keine 

Darstellung vorgenommen. Gemäß § 17 Abs. 4 BHG 2013 sind finanzielle Auswirkungen 

immer wesentlich und eine Darstellung auf die öffentlichen Haushalte ist vorzunehmen, 

selbst wenn es sich um eine vereinfachte WFA iSd § 7 Abs. 1 WFA-FinAV handelt. Finanzielle 

Auswirkungen unter einer Million Euro können vereinfacht dargestellt werden, die gemäß § 7 

Abs. 2 qualitativ zu erläutern sind.  
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Durch die Neuregelung wird durch den einzurichtenden Datenverbund eine 

verwaltungsvereinfachende und bürgernahe Informationsmöglichkeit geschaffen, wodurch 

bei den Behörden eine Automatisierung des entsprechenden Verwaltungsprozesses 

vorangetrieben und die Erledigung der Anträge beschleunigt werden. Diese 

Verwaltungsvereinfachungen bei den Universitäten und pädagogischen Hochschulen sind in 

den finanziellen Auswirkungen ebenfalls zu berücksichtigen. 

 

Aus Sicht des Bundesministeriums für Finanzen enthält der gegenständliche Entwurf 

Informationsverpflichtungen für Bürgerinnen und Bürger, die Verwaltungskosten auslösen, 

die aber in der vorliegenden vereinfachten Wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) 

ebenfalls nicht dargestellt und ermittelt wurden.   

 

In den Erläuterungen zu § 7a Bildungsdokumentationsgesetz wird ausgeführt, dass bislang 

von Studierenden, die um Schülerbeihilfe ansuchten, der Nachweis über die Inskription in 

Papierform erfolgen musste, dies soll nun automationsunterstützt durch die 

Weiterentwicklung des Schülerbeihilfenverfahrens erfolgen. Diese Einsparungen resultieren 

aufgrund geänderter Informationsverpflichtungen (nunmehr elektronische Übermittlung) 

und sind in der Wirkungsdimension Verwaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger zu 

prüfen und gegebenenfalls auch zu berechnen. 

 

Die Bundesministerin für Frauen und Bildung wird ersucht, die notwendigen Anpassungen in 

der Ermittlung und Darstellung der Verwaltungskosten vorzunehmen und die WFA erneut 
vor Einbringung in den Ministerrat zu übermitteln. Dem Präsidium des Nationalrates 

wurde diese Stellungnahme in elektronischer Form zugeleitet.  

 

29.05.2015 

Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc 

(elektronisch gefertigt) 
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